
 
Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass 
 
vom 18.12.2024 
 
 
 

Krefelder Amtsblatt Nr. 51 vom 19.12.2024; Seite 408 und 409  
 
 

 
 
§ 1 
Verkaufsstellen für den Verkauf von Waren aller Art dürfen am 
 
1. 4. Mai 2025 in Krefeld-Innenstadt in Zusammenhang mit der Veranstaltung „Op dä Maat“ 
(ehemals Pottbäckermarkt und Märkte für Genießer), 
 
2. 11. Mai 2025 in Krefeld-Uerdingen in Zusammenhang mit dem „Frühlingsfest“ (ehemals 
Hollandmarkt“), 
 
3. 29. Juni 2025 in Krefeld-Innenstadt in Zusammen mit „Kultur findet Stadt(t)“, 
 
4. 14. September 2025 in Krefeld-Fischeln in Zusammenhang mit „Fischeln Open“, 
 
5. 21. September 2025 in Krefeld-Hüls in Zusammenhang mit dem „Bottermaat“ und in Kre-
feld-Innenstadt in Zusammenhang mit „Krefeld pur“ 
 
6. 5. Oktober 2025 in Krefeld-Uerdingen in Zusammenhang mit dem „Herbstfest“, 
 
7. 30. November 2025 in Krefeld-Hüls und Krefeld-Uerdingen in Zusammenhang mit dem 
Weihnachts- und dem Nikolausmarkt, 
 
8. 14. Dezember 2025 in Krefeld-Innenstadt in Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt, 
 
 
in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit den Kunden geöffnet 
sein. 
 
 
§ 2 
Die Ladenöffnungen beziehen sich auf die Zentralen Versorgungsbereiche (ZVB), die im 
Zentrenkonzept der Stadt Krefeld festgeschrieben sind s. Anlage.   
 
§ 3 
Ordnungswidrig im Sinne des § 12 Ladenöffnungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen der Verordnung Verkaufsstellen offenhält. 
 
§ 4 
Die Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 

https://www.krefeld.de/c1257cbd001f275f/files/amtsblatt_51-2024.pdf/$file/amtsblatt_51-2024.pdf?openelement


 
  



 
  



 
  



 
 


